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IV. Zum „Muster eines Pfandbriefes .“
I ) . R . G . - M . 173 413 .

Wertlos .

Eraenerungmhein
zum Zinsbogen

des
unkündbarenPlandbriefes

Abt. IV.
Eino Modifikation ver¬
lorener oder vernichte¬
ter Erneuerungsscheine
findet nicht statt .

Art . 23 u . § 9 d . Stat ,

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - B ANK .

Erneuerungsschein.
Dem Inhaber dieses Erneuerungsscheins werden

gegen dessen Rückgabe , nach zehn Jahren und vor-
gängigOT̂ ekajMrtiwmhungj^te^sVorst ^ tes, Zins¬
scheine p3r | Bpere licifamtfKhre itospptnemTl &euen
ErneueriBga "'-11' " ' " < / I

ntersc

ßincfettagen
im cRj . -m. G cto i . 202 .

Der Kontroltbeamte .
Unterschrift .

Lit . O .

No . 2052
über

e# 1000.
Verzinslich

zu 3 ' /j Prozent .

20. Zinsschein
zum

tmkündbarenPIandbriel

Abt. IV .
Eine Modifikation ver¬
lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art . 23 u . § 9 d . Statute .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,60 Mark halbjährige, 3V2 °/oige
Zinsen von Eintausend Mark ,zahlbar am 1 . April 1895 bei der
Hauptkass

‘BJP9btha u . den sonst
bekannt gJnajnten Stellen .

Gotha , ^ ^ 1885 .
Der Vorstand . D jP Kontroltbeamte .
Unterschrift . Unterschritt .

Lit . C .

No . 2052.
Zinsschein

1,50
zahlbar

I . April 1895 .

f zum

^ ^ £ uj)kündbarenPfandbrieI
IV.G Abt.

Eine Modifik ation ver¬
lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art . 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Markhalbjährige , 3 ’/j °/0ige
Zinsen von Eintausend Mark ,zahlbar am 1. Okt . 1894 bei der
HauptkassMu^ iotha u . den sonst
bekannt gÄifiu/iten Stellen .

Gotha , Mê lG. 1885 .
Der VorstamP ^ DÄI ^ÄffÄlbeamte .
Unterschrift . ^ Unterschrift .

18. Zinsschein
zum

unkündbarenPIandbriel
Abt. IV .

Eine Modifikation ver¬
lorener oder vernich -
toterZinsscheine findet
nicht Rtatt .
Art . 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Markhalbjährige, 3I/2
°/oige

Zinsen von Eintausend Mark,zahlbar am 1 . April 1894 bei der
Hauptkas ^JipO ^ ha u . den sonst
bekannt glnumhten Stellen .
Gotha ,

Der Vorstand .
Unterschrift .

NtIO 1885 -
D#

'

*iß Kontrollbeamte .
Unterschrift .

Lit . C .
No . 2052.

17,50
zahlbar

I . April 1894 .

17 . Zinssohein
i— zum

C ^ upkündbarenPfandbrie !
ZZr Abt . iv.
^ Eine Modifikation ver¬

lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet

^ 1 nicht statt .
Art , 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50Markhalbjährige , 31/,, °/oige
Zinsen von Eintausend Mark,zahlbar am 1 . Okt 1893 bei der
HauptkasjÄÜ ^ jotha u . den sonst
bekannt gWrffäMhten Stellen .

Gotha , Bê lß . 1885 .
Der VorstatÄ ® DÄ ((Aniüllbeamte .
Unterschritt . ß Unterschrift .

16 . Zinsschein
zum

unkündbarenPIandbriel

Abt. IV.
Eine Modifikation ver¬
lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art , 23 u . | 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Markhalbjährige,31/2
0/o' geZinsen von Eintausend Mark ,zahlbar am 1 . April 1893 hei der

HauptkaSW )Pflotha u . den sonst
bekannt gimaphten Stellen .

GothaJ
Der Vorstand .
Unterschrift . ^ T̂ v. lAi.Dnl

1885 .
irollbeamte .

Unterschrift .

Lit . C .

No . 2052.
Q/ff 17,50

I . April l893> *- 3
CO

o
H- ^ hIÖ . Zinsschein

zum
unkündbarenPfandbriei

Abt. IV .
ne Modifikation ver¬

lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art . 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Mark halbjährige, 31/2 %ige
Zinsen von Eintausend Mark,zahlbar am 1 . Okt . 1892 bei der
Hauptka ^seinGotha u . den sonst
bekannt « l̂ Mhten Stellen .

Gotha Jdy 16 .^ .nril 1885 .
Der VorstdMjB D&rjg^ latJon beamte .
Unterschritt . ß Unterschritt ,

14. Zinsschein
zum

unkündbarenPIandbriel

Abt. IV .
Eine Mortifikation ver¬
lorener oder vernich -
teterZinsscheine findet
nicht statt .
Art . 23 u . § 9 d . Statuts .

DEUTSCHE GRUNDCREDIT - BANK.

17,50 Mark halbjährige, 31/2 %ige
Zinsen von Eintausend Mark,zahlbar am 1 . April 1892 hei der
HauptkaSBfeMWothau . den sonst
bekannt Jfemaehten Stellen .

Gothaldt # 16 . 1835 .
Der Vorstand . Dar f̂ ontrnUbeamte ,
Unterschrift . * Unterschrift ,

Lit . C .

No . 2052.
oJf 17,50

zahlbar

c
o

13 . Zinsschein .
Zahlbar am 1 . Oktober 1891.

Gotha , den 16 . April 1885.

I . April 1892 .

12 , Zinsschein .
Abgeschnitten am 1 . April 1891.

Gotha , den 16 . April 1885.

Abt. IV.
Zinssch . 11 — 1 .

Gotha , den 16 . April 1885 .

Lit . C .

No . 2052.
oJf 17,50

zahlbar

I . Okt . 1894.

Lit . C.

No . 2052.
oJf 17,50

zahlbar

I . Okt . 1893 .

Lit . C .

No . 2052.
;2/f{ 17,50

zahlbar

I . Okt. 1892 .

2 . vervollständigte Auflage . 1904 .



17 Mark 50 Pfennig .
Dieser Zinsschein ist nach dem 1 . April .1899 ungültig und

der darauf zu erhebende Zins der Gesellschaft verfallen . Art .
23 des Statuts .

17 Mark 50 Pfennig .
Dieser Zinsschein ist nach dem 1 . Oktober 1899 ungültig und

der darauf zu erhebende Zins der Gesellschaft verfallen . Art .
23 des Statuts

17 Mark 50 Pfennig .
Dieser Zinsschein ist nach dem 1 . April 1893 ungültig und

der darauf zu erhebende Zins der Gesellschaft verfallen . Art .
23 des Statuts .

1 . Oktober 1898 .

1 . April 1897 .

O

© -

1 . Oktober 1897 .

1 . April 1896 . 1 . Oktober 1896

ö -

Wann waren die Zinsscheine Nr . 11 — 1 verfallen ? Wann wertlos ?
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